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Vorwort 

Das vorliegende Werk des im Westen wohl bekanntesten sowjeti-
schen Völkerremtiers ist ein interessanter Beitrag zur Theorie von 
der Interdependenz von Völkerredlt und Internationalen Beziehungen, 
dessen Ubersetzung audl deshalb sinnvoll erschien, weil die deutsche 
Wissenschaft - abgesehen von einigen Ansätzen in der Friedens- und 
Konfliktforschung - auf diesem Fachgebiet kaum etwas zu bieten hat. 
Seit Max Huber, einem der Väter der Völkerredltssoziologie, war es 
vor allem die angelsädlsisdle Völkerrechtswissensdlaft, die den Wedl-
selbe:iiehungen der beiden Disziplinen nachgegangen ist und im Ge-
gensatz zur kontinentaleuropäisdlen Völkerredltsdogmätik bei der Ana-
lyse völkerredltlidler Normen den Versudl unternahm, audl sozial 
und politisdl relevante Verhaltensweisen von Staaten sowie den Ab-
lauf von Willensbildungs- und Entsdleidungsprozessen innerhalb und 
zwisdlen den Völkerredltssubjekten im internationalen System zu be-
rüdtsidltigen. 

Im Mittelpunkt der Arbeit Tunkins steht denn audl die Auseinander-
setzung mit den Lehren der Vertreter der amerikanisdlen Auffassung 
vom International Law und von den International Relations. 

Tunkin faßt nodl einmal Thesen zusammen und entwickelt sie wei-
ter, die er bereits früher ausgearbeitet hat. Verwiesen sei etwa auf 
seine 1962 ersdlienene Arbeit • Voprosy Teorii Mezdunarodnogo Prava" 
(Fragen der Theorie des Völkerredlts), die im Jahre 1910 unter dem 
Titel w Teorija Mezdunarodnogo Prava" (Theorie des Völkerrechts) in 
zweiter Auflage herauskam. Vielleicht wird die hier in deutsdler Uber-
setzung vorgelegte Arbeit in Zukunft einmal als eine Interdepen-
denzanalyse angesehen werden, die einer fünften Phase der Einstel-
lung der UdSSR zum Völkerredlt und zu den Internationalen Bezie-
hungen zum Durdlbrudl verhalf. 

Nadl ihrer Gründung vertrat die UdSSR zunächst die Auffassung 
vom sogenannten Völkerredlt der Ubergangszeit, die das Bestehen 
eines allgemeinen, für alle Staaten verbindlidlen Völkerrechts leug-
nete und nur Kompromißvereinbarungen tedlnischer Natur zuließ. Ihr 
sdlloß sidl die Phase des Völkerredltsnihilismus an, nadl dem das Völ-
kerredlt lediglidl eine der Formen und Waffen des ständigen Kampfes 
der kapitalistisdlen Staaten gegeneinander, gegen die unterdrüdtten 
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Kolonialvölker und gegen den sozialistismen Staat war. In der Stabili-
sierungsphase zwismen 1937 und 1950 wurde das Völkerremt zu einem 
Element der Sozialistismen Gesetzlidlkeit, die für die Entfaltung des 
sozialistismen Staatswesens unverzimtbar war. Die vierte Phase smließ-
lich wurde durm die im Zusammenhang mit der Linguistikdiskussion 
entwickelte Lehre Sialins von der schöpferismen Eigenkraft des Ober-
baus gegenüber der Basis eingeleitet. Seither wird ein allgemein ver-
bindlimes Völkerremt anerkannt, in dessen Mittelpunkt der Begriff 
der friedlimen Koexistenz steht. 

Neben diesem allgemeinen Völkerremt gibt es aber bereits ein eige-
nes partikulares sozialistismes Völkerremt, das nur zwismen den Staa-
ten des Sozialismus gilt, jedom mit dem allgemein verbindtimen Völ-
kerremt kompatibel ist. 

Eine neue, fünfte Stufe wäre bei immer stärkerer Betonung des Prin-
zips der friedlimen Koexistenz dann erreimt, wenn das in der Termino-
logie Tunkins .moderne" Völkerremt als Ausprägung eines Sozialisti-
smen Völkerremts in statu nascendi angesehen würde. 

Syncron zu dieser Entwicklung der sowjetismen Völkerremtsdoktrin 
verlief ein Wandel in der sowjetismen Einstellung zu den Internatio-
nalen Beziehungen. Zunämst wurde versumt, den innerstaatlimen 
Klassenkampf auf die Beziehungen zwismen den Staaten zu übertra-
gen. In der zweiten Phase, die in der sowjetismen Bündnispolitik der 
30er und 40er Jahre ihren Niedersmlag fand, wurden ledigtim aus 
taktismen Gründen normale internationale Beziehungen angestrebt. Mit 
dem Auflösen der internationalen Kampforganisationen (z. B. Komin-
tern) nam dem Zweiten Weltkrieg begann die dritte Phase, in deren 
Mittelpunkt eine klassisme, auf Expansion gerimtete Mamt- und Block-
politik stand. Die vierte Phase ist durm ein bipolares Weltsystem 
charakterisiert, das auf der Anfang der 60er Jahre immer deutlimer 
werdenden bipolaren Mamtkonstellation basiert, von dem Gleimge-
wimt der Absmreckung auf Grund der Nuklearstrategie der Mutual 
Assured Destruction (MAD) geprägt ist und der friedlimen Koexistenz 
ebenfalls einen zentralen Platz einräumt. Tunkins Thesen zum Prin-
zip der gleimen Simerheit beider Supermämte und zum Prinzip der 
Abrüstung weisen über diese .MADness• hinaus und könnten daher 
als Obergang zu einer fünften Phase angesehen werden. 

Tunkin versumt, die Internationalen Beziehungen als ein gesmlos-
senes System mit Untersystemen zu betramten, das auf einer allge-
meingültigen Theorie basiert und den weltweiten Durmbrum des So-
zialismus simerstellt, ohne das Risiko einer gewaltsamen Zerstörung 
des derzeitigen internationalen Systems durm einen atomaren Welt-
krieg zu laufen. 



Vorwort 11 

Einer der beiden russisdlen Zentralbegriffe der vorliegenden Ar-
beit ist .sila". Soweit er sidl auf völkerredltliche Zusammenhänge be-
zieht, entspridlt er dem deutschen Wort .Gewalt", wie etwa in dem 
Gewaltanwendungsverbot der Satzung der Vereinten Nationen. Hat er 
Bezug auf die Theorie von den Internationalen Beziehungen oder all-
gemeiner auf die Politisdlen Wissensdlaften, ist er mit .,Madlt" zu über-
setzen. Sdlließlidl umfaßt der russisdle Begriff auch das, was im deut-
sdlen Spradlraum im Zusammenhang mit der Theorie der Absdlredmng 
und der Nuklearstrategie als .,Kräfte" bezeichnet wird, etwa in der 
Formulierung .Gleidlgewidlt der Kräfte•. Die Spannweite des russi-
sdlen Wortes bereitete gelegenttim Sdlwierigkeiten. 

Wenn man Tunkin unter Verwendung der traditionellen Aufteilung 
der philosophisdlen Ridltungen in der westtimen Völkerrechtsdoktrin 
ridltig einordnen will, könnte. man nach der Lektüre der vorliegenden 
Arbeit geneigt sein, ihn den Vertretern der moderneren Richtung der 
sogenannten eklektischen oder dialektisdlen Auffassungen zuzurechnen, 
denen die Beobadltung der Wirklidlkeit als Ausgangspunkt für induk-
tive Uberlegungen dient und die im Gegensatz zum klassisdlen, sta-
tisdlen Denken die Völkergemeinsdlaft unter dynamisdlen und evo-
lutionären Aspekten analysieren. Wenn Tunkin auch auf die dialek-
tisdlen Beziehungen zwisdlen den ökonomischen und redltlidlen Phä-
nomenen in der Staatengemeinschaft eingeht, so unterscheidet er sich 
von westlidlen Wissensmattlern dennoch durch sein marxistisches 
Fortsdlrittspostulat, das eine zielorientierte Vervollkommnung der inter-
nationalen Institutionen als selbstverständlidl voraussetzt. 

Darüberhinaus sind viele seiner Gedanken der klassisdlen Richtung 
der sogenannten systematisdlen oder deduktiven Auffassungen ver-
haftet. Dabei lehnt Tunkin die Theorien der Monisten eindeutig ab, 
sdlon weil sie überwiegend dem Völkerredlt den Primat vor inner-
staatlidlern Recht einräumen. Ebenso läßt die vorliegende Arbeit die 
Zurückweisung der Lehrmeinung der Objektivisten erkennen, für die 
Souveränität der Völkerredltssubjekte und Unterordnung unter das 
Völkerredlt miteinander unvereinbar sind. Die normativistisdle Schule 
der reinen Redltslehre, die Naturrechtslehre und die soziologisdle 
Sdlule sind für Tunkin insgesamt nidlt akzeptabel, da sie die eigent-
lidle Grundlage des Völkerrechts in einem von den Willensakten der 
Staaten unabhängigen Bereidl suchen. 

Am ehesten könnte man Tunkin den Voluntaristen und Dualisten 
westlidler Prägung zuordnen. Denn audl für ihn ist die allein auf Grund 
des Willens erfolgende Unterordnung des Staates unter das Recht al-
lesentsdleidend. Deshalb mißt er der Selbstbeschränkung der Staaten 
durdl den Abschluß völkerrechtlicher Verträge und dem Grundsatz 


